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Aufgrund von 
 
- § 3 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (Landkreisordnung - LKrO), 
- §§ 13, 15 und 16 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Sicherung 

der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - 
KrW-/AbfG) 

- § 2 Abs. 1 und § 8 des Gesetzes über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen in 
Baden-Württemberg (Landesabfallgesetz - LAbfG) 

- §§ 2, 13 Abs. 1, 14, 15 und 18 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) 
 
hat der Kreistag des Landkreises Göppingen am 01.12.2006 folgende Satzung mit Ände-
rungen vom 19.10.2007 und 24.10.2008 beschlossen: 
 
 
 
 
I.  A l l g e m e i n e     B e s t i m m u n g e n   
 
 
 

§ 1 
Abfallvermeidung und -verwertung 

 
(1) Alle Personen sollen durch ihr Verhalten zur Verwirklichung der abfallarmen Kreislauf-

wirtschaft beitragen. Dazu sollen sie insbesondere 
- das Entstehen von Abfällen vermeiden, 
- die Menge der Abfälle vermindern, 
- die Schadstoffe in Abfällen gering halten, 
- zur stofflichen Verwertung der Abfälle beitragen, 
- angebotene Rücknahmesysteme nutzen. 

 
(2) Abfälle sind so zu überlassen, dass ein möglichst großer Anteil verwertet werden kann. 
 
(3) Der Landkreis informiert und berät die Abfallerzeuger mit dem Ziel, eine möglichst weit-

gehende Abfallvermeidung und -verwertung zu erreichen. 
 
 
 

§ 2 
Entsorgungspflicht 

 
(1) Der Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 15 in Verbin-

dung mit § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG betreibt im Rahmen der Überlassungspflicht 
die Entsorgung der in seinem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle als öffent-
liche Einrichtung. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen. Hinsichtlich der Zuständigkeit des Verbandes Region Stuttgart als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger (mineralische Abfälle der Deponieklasse II, verunreinigter 
Bodenaushub) gilt § 6 a LAbfG. 
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(2)  Der Landkreis entsorgt Abfälle im Rahmen der Verpflichtung nach § 15 KrW-/AbfG, 
soweit die Entsorgung bestimmter Abfälle nicht gemäß Absatz 5 auf die Gemeinden     
oder gemäß Abs. 6 auf die Firma ETG übertragen ist. Abfälle, die außerhalb des Ge-
bietes des Landkreises angefallen sind, dürfen dem Landkreis nur mit dessen aus-
drücklicher Zustimmung überlassen werden *).  

 Als angefallen und überlassen gelten mit Ausnahme der in § 4 genannten Stoffe  
 

a) Abfälle, die zu den bekannt gemachten Abfuhrzeiten an den dafür bestimmten Stel-
len in der vorgeschriebenen Form zur Abholung bereitgestellt werden,  

 
b) Abfälle, die vom Besitzer oder einem Beauftragten unmittelbar zu den Abfallentsor-

gungsanlagen befördert und dem Landkreis dort während der Öffnungszeiten über-
geben werden, 

 
c) Abfälle mit der Übergabe an den stationären Sammelstellen oder mit dem Einfüllen 

in die aufgestellten öffentlichen Sammelbehälter (Depotcontainer),  
 
d) schadstoffbelastete Abfälle aus Haushaltungen mit der Übergabe an den stationä-

ren oder mobilen Sammelstellen. 
 
(3) Die Entsorgungspflicht umfasst auch die in unzulässiger Weise abgelagerten Abfälle im 

Sinne von § 15 Abs. 4 KrW-/AbfG und § 21 Abs. 2 LAbfG. 
 

(4) Der Landkreis kann Dritte mit der Erfüllung seiner Pflichten beauftragen. 
 
(5) Der Landkreis hat aufgrund von 
 

§ 6 Abs. 2 LAbfG      übertragen auf die Ge-
meinden 

 
- die Verwertung und Beseitigung von 
  Erdaushub, soweit dieser nicht    Kuchen, Schlierbach, Zell u.A., 
  durch Schadstoffe verunreinigt ist   Wäschenbeuren 

 
Die genannten Gemeinden erlassen eine eigenständige Satzung über die Erledigung 
dieser Aufgaben. Die entsprechenden Regelungen der vorliegenden Satzung des 
Landkreises finden insoweit keine Anwendung. 

 
(6) Das Regierungspräsidium Stuttgart hat aufgrund von § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG die Ent-

sorgungspflicht des Landkreises für die in seinem Gebiet anfallenden und überlasse-
nen mineralischen Abfälle zur Beseitigung der Deponieklasse I mit Ausnahme von un-
belastetem Erdaushub auf die Firma ETG übertragen. 

 
(7) Die Gemeinden unterstützen den Landkreis bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach 

den Abfallgesetzen und dieser Satzung; sie überlassen dem Landkreis die für die Er-
fassung und Veranlagung der Zahlungspflichtigen erforderlichen Unterlagen und Infor-
mationen. 

 
 

*) Hinweis für den Abfallbesitzer: Notwendig ist auch die Zustimmung des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers, in dessen Gebiet die Abfälle angefallen sind. 
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§ 3 

Anschlusszwang, Überlassungspflicht 
 
(1) Die Haushalte, die Inhaber von Arbeitsstätten und die sonst zur Nutzung des Grund-

stücks Berechtigten (z. B. Mieter, Pächter) oder die das Grundstück tatsächlich nutzen-
den Personen sind berechtigt und im Rahmen der Überlassungspflicht verpflichtet, ihre 
Grundstücke an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung anzuschließen, diese zu 
benutzen und die auf ihren Grundstücken anfallenden Abfälle der öffentlichen Abfall-
entsorgung zu überlassen. 
Die Verpflichtung nach Satz 1 trifft auch die Abfallbesitzer, insbesondere Transporteu-
re. 

 
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 trifft auch die Grundstückseigentümer, denen Erbbau-

berechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher und 
sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleichstehen. 

 
(3) Als Arbeitsstätten gelten nicht Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, ausgenommen 

Gärtnereien. 
 

(4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die Entsorgung pflanz-
licher Abfälle, deren Beseitigung gemäß der Verordnung der Landesregierung über die 
Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Beseitigungsanlagen zugelassen ist.  

 
 
 

§ 4 
Ausschluss von der Entsorgungspflicht 

 
(1) Von der Abfallentsorgung sind die in § 2 Abs. 2 KrW-/AbfG genannten Stoffe, mit Aus-

nahme von Küchen- und Speiseabfällen aus privaten Haushaltungen, ausgeschlossen. 
 

(2) Außerdem sind folgende Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushal-
tungen ausgeschlossen: 

 
1. Abfälle, die Gefahren oder erhebliche Belästigungen für das Betriebspersonal her-

vorrufen können, insbesondere 
 

a) Abfälle, von denen bei der Entsorgung eine toxische oder anderweitig schädi-
gende Wirkung zu erwarten ist, 

b) leicht entzündliche, explosive oder radioaktive Stoffe im Sinne der Strahlen-
schutzverordnung, 

c) nicht gebundene Asbestfasern, 
d) Abfälle, die in besonderem Maße gesundheitsgefährdend sind und Gegenstän-

de, die aufgrund von § 17 des Infektionsschutzgesetzes behandelt werden 
müssen, 

 
2. Abfälle, bei denen durch die Entsorgung wegen ihres signifikanten Gehaltes an toxi-

schen, langlebigen oder bioakkumulativen organischen Substanzen eine Beeinträch-
tigung des Wohls der Allgemeinheit zu besorgen ist,  

 
3. Abfälle, die Gefahren für die Entsorgungsanlagen oder ihre Umgebung hervorrufen 

oder schädlich auf sie einwirken können oder die in sonstiger Weise den Ablauf des 
Entsorgungsvorgangs nachhaltig stören oder mit dem vorhandenen Gerät in der 
Entsorgungsanlage nicht entsorgt werden können, insbesondere 
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a) Flüssigkeiten, Eis, Schnee 
b) Klärschlämme mit weniger als 80% Trockensubstanz 
c) andere schlammförmige Stoffe mit mehr als 65 % Wassergehalt, 
d) Stoffe, die keine stichfeste Konsistenz haben, 
e) Kraftfahrzeugwracks und Wrackteile, 
f) Altreifen auf Felgen, 
g) Abfälle, die durch Luftbewegung leicht verweht werden können, soweit sie in grö-

ßeren als haushaltsüblichen Mengen anfallen, 
h) Abfälle, die eine Abmessung von 0,60 m x 1,20 m x 2,00 m im Einzelfall über-

schreiten 
 

4. besonders überwachungsbedürftige Abfälle im Sinne von § 41 Abs. 1 Satz 1 KrW-
/AbfG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Abfallverzeichnisverordnung (AVV), die 
nach § 4 Abs. 1 der Sonderabfallverordnung (SAbfVO) angedient werden müssen, 

 
5. gewerbliche organische Küchen- und Speiseabfälle, soweit diese nach Art, Menge 

oder Beschaffenheit nicht mit den in privaten Haushaltungen anfallenden Abfällen 
beseitigt werden können, 

 
6. menschliche Körperteile, 

 
7. Elektro- und Elektronikaltgeräte, soweit deren Beschaffenheit und Menge nicht mit 

den in privaten Haushaltungen anfallenden Altgeräten vergleichbar sind, 
 

8. Elektro- und Elektronikaltgeräte, die aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für 
die Gesundheit und Sicherheit von Menschen darstellen. 

 
(3) § 15 Abs. 4 KrW-/AbfG und § 21 Abs. 2 LAbfG bleiben unberührt. 
 
(4) Darüber hinaus kann der Landkreis mit Zustimmung des Regierungspräsidiums Abfälle 

zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die we-
gen ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden 
Abfällen beseitigt werden können, im Einzelfall von der öffentlichen Entsorgung ganz 
oder teilweise ausschließen. 

 
(5) Die Verpflichteten nach § 3 Abs. 1 und 2 haben zu gewährleisten, dass die ausge-

schlossenen Abfälle nicht dem Landkreis zur Entsorgung überlassen werden. Das glei-
che gilt für jeden Anlieferer. 

 
(6) Abfälle sind von der Entsorgung ausgeschlossen, soweit diese der Rücknahmepflicht 

aufgrund einer nach § 24 KrW-/AbfG erlassenen Rechtsverordnung unterliegen und 
entsprechende Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen. 

 
 
 

§ 5 
Abfallarten 

 
(1) Hausmüll 

Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, 
insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- und Gebäudeteilen sowie 
in anderen vergleichbaren Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreu-
ten Wohnens (§ 2 Nr. 2 der Gewerbeabfallverordnung), wenn diese von den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern selbst oder von beauftragten Dritten in genormten, im 
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Entsorgungsgebiet vorgeschriebenen Behältern regelmäßig eingesammelt, transportiert 
und der weiteren Entsorgung zugeführt werden. 
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(2) Sperrmüll 

Abfälle aus privaten Haushaltungen (§ 2 Nr. 2 der Gewerbeabfallverordnung), die we-
gen ihrer Sperrigkeit, auch nach zumutbarer Zerkleinerung, nicht in die im Entsor-
gungsgebiet vorgeschriebenen Behälter passen und getrennt vom Hausmüll 
eingesammelt und transportiert werden.  

 
(3) Abfälle zur Verwertung (Wertstoffe) 

insbesondere Glas, Leicht- und Kleinmetalle z.B. aus Weißblech oder Aluminium, Pa-
pier, Kartonagen, Küchenaltfette, Styropor, Schrott, Kork, Altholz aus Sperrmüll, Texti-
lien, Kunststoffe. 

 
(4) Gewerbeabfälle 

Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. 
 
(5) Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 
 in Gewerbebetrieben, auch Geschäften, Dienstleistungsbetrieben, öffentlichen Einrich-

tungen und Industrie anfallende Abfälle, soweit sie nach Art und Menge gemeinsam mit 
oder wie Hausmüll eingesammelt und beseitigt werden können. 

 
(6) Garten- und Parkabfälle 

pflanzliche Abfälle, die auf gärtnerisch genutzten Grundstücken, in öffentlichen Parkan-
lagen und auf Friedhöfen sowie als Straßenbegleitgrün anfallen. 
 

(7) Schadstoffbelastete Abfälle 
üblicherweise in privaten Haushaltungen anfallende Kleinmengen von Abfällen, die bei 
der Entsorgung Nachteile für Personen, Umwelt, Anlagen oder Verwertungsprodukten 
hervorrufen können, insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, 
öl- und lösemittelhaltige Stoffe, Farben, Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, 
Chemikalienreste, Batterien, Akkumulatoren, Säuren, Laugen und Salze. 

 
(8) Schrott 

Gegenstände aus Metall oder Teile hiervon ohne Fremdmaterialien wie Textilien, 
Kunststoffe, Holz usw., soweit sie nicht unter Absatz 9 fallen. Zum Schrott zählen ins-
besondere Fahrräder, Rasenmäher, Dachrinnen, Metallrohre, Öfen, Heizkörper, Heizöl-
tanks (ohne Ölrückstände), Metallgartenzäune, Maschendraht. 

 
(9) Elektro- und Elektronikaltgeräte 

Altgeräte im Sinne von § 3 Abs. 3 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (E-
lektroG). 

 
(10) Erdaushub 

nicht kontaminiertes, natürlich gewachsenes oder bereits verwendetes Erd- oder Fels-
material. 

 
(11) Bauschutt 

mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, auch mit geringfügigen Fremdanteilen. 
 
(12) Baustellenabfälle 

nicht mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, auch mit geringfügigen Fremdanteilen. 
 
(13) Straßenaufbruch 

mineralische Stoffe, die hydraulisch, mit Bitumen oder Teer gebunden oder ungebun-
den im Straßenbau verwendet waren. 
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(14) Klärschlamm 
bei der Behandlung von Abwasser in kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen an-
fallender Schlamm, auch soweit er entwässert, getrocknet oder in sonstiger Form be-
handelt wurde. 

 
 
 

§ 6 
Auskunfts- und Nachweispflicht, Duldungspflichten 

 
(1) Die Anschluss- und Überlassungspflichtigen (§ 3) sowie Selbstanlieferer und Beauf-

tragte (§ 19) sind zur Auskunft über Art, Beschaffenheit und Menge des Abfalls sowie 
über den Abfallerzeuger und den Ort des Anfalls verpflichtet. Sie haben über alle Fra-
gen Auskunft zu erteilen, welche die Abfallentsorgung und die Gebührenerhebung 
betreffen. Insbesondere sind sie zur Auskunft über die Zahl der Haushaltsmitglieder, 
bei Arbeitsstätten über die Zahl der Mitarbeiter sowie über Zahl und Größe der bereit-
gestellten Abfallbehälter verpflichtet. Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete 
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder 
einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehöri-
gen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

 
(2) In Zweifelsfällen hat der Überlassungspflichtige nachzuweisen, dass es sich nicht um 

von der Entsorgungspflicht ausgeschlossene Stoffe handelt. Solange der erforderliche 
Nachweis nicht erbracht ist, kann der Abfall zurückgewiesen werden. 

 
(3) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Ab-

fälle anfallen, sind verpflichtet, das Aufstellen zur Erfassung notwendiger Behältnisse 
sowie das Betreten des Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwa-
chung der Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen zu dulden. Dies gilt entspre-
chend für Rücknahme- und Sammelsysteme, die zur Durchführung von Rücknahme-
pflichten aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 24 KrW-/AbfG erforderlich sind. 

 
 
 
 
 
 
II. E i n s a m m e l n   u n d   B e f ö r d e r n   d e r   A b f ä l l e 
 
 
 

§ 7 
Formen des Einsammelns und Beförderns 

 
Die vom Landkreis zu entsorgenden Abfälle werden eingesammelt und befördert 
 
1. durch den Landkreis oder von ihm beauftragte Dritte, insbesondere private Unterneh-

men, 
 

a) im Rahmen des Holsystems oder 
b) im Rahmen des Bringsystems oder 

 
2. durch die Abfallerzeuger oder die Besitzer selbst oder ein von ihnen beauftragtes Un-

ternehmen (Selbstanlieferer, § 19). 
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§ 8 

Bereitstellung der Abfälle 
 
(1) Abfälle, die der Landkreis einzusammeln und zu befördern hat, sind nach Maßgabe 

dieser Satzung zur öffentlichen Abfallabfuhr bereitzustellen oder zu den stationären 
Sammelstellen (Depotcontainerstandorte, Wertstoffhöfe) zu bringen und dort in die da-
für vorgesehenen Sammelbehälter einzuwerfen. 

 
(2) Die Überlassungspflichtigen haben die Haushaltungen/Arbeitsstätten, die erstmals an 

die öffentliche Abfallabfuhr anzuschließen sind, spätestens zwei Wochen bevor die 
Überlassungspflicht entsteht, dem Landkreis schriftlich anzumelden. Die Verpflichtung 
des Landkreises zum Einsammeln und Befördern der Abfälle beginnt frühestens zwei 
Wochen nach der Anmeldung. 

 
(3) Fallen bei einer Arbeitsstätte überlassungspflichtige Abfälle nur unregelmäßig oder sai-

sonbedingt an, so sind Beginn und Ende des Anfalls dem Landkreis spätestens zwei 
Wochen vorher schriftlich unter Angabe von Art und Menge anzuzeigen. 

 
(4) Vom Einsammeln und Befördern sind neben den in § 4 Abs. 1, 2, 4 und 6 genannten 

Abfällen ausgeschlossen: 
 

1.  Abfälle, die besondere Gefahren oder schädliche Einwirkungen auf die Abfallgefäße 
oder die Transporteinrichtungen hervorrufen oder die wegen ihrer Größe oder ihres 
Gewichts nicht auf die vorhandenen Fahrzeuge verladen werden können; 

 
2. Abfälle, die nach den Regelungen dieser Satzung selbst bei den Entsorgungsanla-

gen des Landkreises angeliefert werden müssen, 
 
3. Sperrige Abfälle, die sich nicht in den zugelassenen Abfallgefäßen unterbringen las-

sen und die üblicherweise nicht in privaten Haushaltungen anfallen, sowie Altreifen 
auf Felgen und Abfälle aus Gebäuderenovierungen und Haushaltsauflösungen; 

 
3. Bauschutt, Erdaushub, Straßenaufbruch und Baustellenabfälle. 

 
 
 

§ 9 
Getrenntes Einsammeln von Abfällen zur Verwertung 

 
(1) Folgende Abfälle zur Verwertung dürfen nicht im Restabfallbehälter bereitgestellt wer-

den, sondern sind im Rahmen der Überlassungspflicht zu den stationären Sammelstel-
len (z.B. Wertstoffhöfe, soweit ein solcher in der Gemeinde vorhanden ist, sowie De-
potcontainerstandorte) zu bringen und dort in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter 
einzuwerfen (Bringsystem): 

 
• Altpapier 
• Altglas 
• Kartonagen 
• Küchenaltfette 
• Styropor/Verpackungschips 
• Leicht- und Kleinmetalle z.B. aus Aluminium oder Weißblech 
• Kork 
• Schrott 
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• Alttextilien 
 

Die jeweiligen Standorte und Annahmezeiten der stationären Sammelstellen werden 
vom Landkreis bekannt gegeben. 

 
(2) Für die Benutzung der stationären Sammelstellen gilt folgendes: 

Depotcontainerstandorte dürfen nur werktags in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr benutzt 
werden. Ein Ablagern von Abfällen neben den Containern ist nicht zulässig.  
Wertstoffhöfe dürfen nur während der Öffnungszeiten benutzt werden. Den Anweisun-
gen des Wertstoffhofpersonals ist Folge zu leisten. 
 

(3) Folgende Abfälle zur Verwertung sind im Rahmen der Überlassungspflicht getrennt von 
anderen Abfällen zu den für die einzelnen Stoffe besonders durchgeführten Sammlun-
gen nach Maßgabe von § 14 bereitzustellen (Holsystem): 

 
• Schrott  
• Garten- und Parkabfälle ohne Feuerbrand wie z.B. Laub, Rasenschnitt, Baum-, 

Strauch- und Heckenschnitt 
 

(4) Folgende Abfälle zur Verwertung dürfen nicht im Restabfallbehälter bereitgestellt wer-
den, sondern sind im gelben Sack bereitzustellen (Holsystem): 
z.B. Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Plastiktüten, Getränkekartons, kombinierte 
Verpackungen aus Kunststoff und Pappe, Folien aus Aluminium und Kunststoff 

 
(5) Außerdem können 
 

• Altpapier/Kartonagen gebündelt zu den Vereinssammlungen bereitgestellt werden, 
• Garten- und Parkabfälle ohne Feuerbrand von den Gemeindeeinwohnern direkt zu 

den Kompostplätzen in ihrer Gemeinde oder zur Deponie Stadler gebracht werden. 
Baumstümpfe, Wurzelstöcke und Äste mit einem Durchmesser von mehr als 10 cm 
dürfen nicht zu den gemeindlichen Kompostplätzen gebracht werden. Diese sind auf 
der Deponie Stadler anzuliefern. 

• Alttextilien zu Sammlungen bereitgestellt werden. 
 
(6) Für Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen wie privaten Haushaltun-

gen besteht keine Überlassungspflicht an den Landkreis. 
Arbeitsstätten, die an der öffentlichen Abfallabfuhr teilnehmen, können Abfälle zur Ver-
wertung in haushaltsüblichen Kleinmengen (maximal 0,5 cbm, 2 Anlieferungen die Wo-
che) bei den Wertstoffhöfen anliefern. 
Sofern Grünabfälle aus anderen Herkunftsbereichen wie privaten Haushaltungen dem 
Landkreis überlassen werden, dürfen diese nur auf der Deponie Stadler angeliefert 
werden. 

 
 
 

§ 10 
Getrenntes Einsammeln von schadstoffbelasteten Abfällen aus privaten Haushaltungen 

 
Die nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten haben die schadstoffbelasteten Abfälle (§ 5 Abs. 
7) in Kleinmengen aus privaten Haushaltungen zu den speziellen Sammelfahrzeu-
gen/stationären Sammelstellen zu bringen und dem Personal zu übergeben. Die jeweiligen 
Standorte und Annahmezeiten der Sammelfahrzeuge/stationären Sammelstellen werden 
vom Landkreis bekannt gegeben. 
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§ 11 

Getrenntes Einsammeln von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht im Restabfallbehälter bereitgestellt werden; 
sie können von Endnutzern und Vertreibern bei den vom Landkreis eingerichteten Sammel-
stellen angeliefert werden (Bringsystem.) Dabei sind, soweit zumutbar, die für die Geräte-
gruppen nach § 9 Abs. 4 ElektroG vorhandenen Sammelbehälter zu benutzen. Die Standor-
te und Annahmezeiten der Sammelstellen werden vom Landkreis bekannt gegeben. 
 
Außerdem können Elektro- und Elektronikaltgeräte nach Maßgabe von § 14 zur Sammlung 
bereitgestellt werden (Holsystem). 

 
 
 

 
§ 12 

Zugelassene Abfallgefäße 
 
(1) Zugelassene Abfallgefäße sind 
 

1. für den Hausmüll (§ 5 Abs. 1):  
Müllnormeimer mit  
120 l Füllraum (Mindestbehältervolumen) und  
240 l Füllraum  
sowie  
Umleerbehälter mit 1.100 l Füllraum. 
(Restabfallbehälter)  

 
2. für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (§ 5 Abs. 5): 

Müllnormeimer mit  
120 l (Mindestbehältervolumen) und  
240 l Füllraum  
(Restabfallbehälter).  

 
Die Aufstellung von Umleerbehältern mit 1.100 l Füllraum für Hausmüll ist vom Grund-
stückseigentümer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Die erforderlichen Abfallgefäße sind von den Verpflichteten nach § 3 Abs. 1 oder 2 o-

der mehreren Verpflichteten nach § 3 Abs. 1 oder 2 gemeinsam in ausreichender Zahl 
auf eigene Kosten zu beschaffen und zu unterhalten. Die Abfallgefäße müssen in 
technisch einwandfreiem Zustand sein und den hygienischen Anforderungen entspre-
chen. Die Abfallgefäße dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel mühelos 
schließen lässt. Das Einfüllen von Abfällen in heißem Zustand ist nicht erlaubt. Ein-
stampfen, Pressen oder Einschlämmen von Abfällen in die Abfallgefäße sind nicht ges-
tattet, ebenso das Bereitstellen von Abfällen neben den Abfallgefäßen. Werden Abfall-
gefäße nicht entsprechend den Vorgaben der Sätze 2 bis 5 bereitgestellt, besteht kein 
Anspruch auf Leerung und Gebührenermäßigung. 

 
(3) Die Verpflichteten nach § 3 Abs. 1 oder 2 haben die zur Aufnahme des Abfalls zuge-

lassenen Restabfallbehälter in ausreichender Zahl und Größe vorzuhalten. Pro 
Haushalt und pro Arbeitsstätte ist mindestens ein Behältervolumen von 120 Litern 
vorzuhalten. Die Bildung von Müllgemeinschaften ist zugelassen. Die Benutzung von 
Restabfallbehältern, die dem Überlassungspflichtigen nicht gehören, ist nur nach 
vorheriger Zustimmung der Besitzer dieser Restabfallbehälter zulässig. 
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(4) Übersteigt das Gewicht des zur Abfuhr bereitgestellten 120-l Restabfallbehälters 60 kg, 

des 240-l Restabfallbehälters 110 kg und des 1100 l Umleerbehälters 450 kg, so ist der 
Landkreis nicht zur Entleerung verpflichtet. 

 
(5) Die zur Abfuhr bereitgestellten Restabfallbehälter müssen durch die vom Landkreis 

vorgeschriebenen Müllmarken und Banderolen als zugelassen gekennzeichnet sein.  
 

Restabfallbehäl-
ter Kennzeichnung 

120 l 120 l-Müllmarke oder 120 l-Banderole (Einzelleerung für zusätzliche Behälter) 

240 l 240 l-Müllmarke oder zwei 120 l-Müllmarken oder 240 l-Banderole 
(Einzelleerung für zusätzliche Behälter) 

1.100 l 1.100 l-Müllmarke oder 1.100 l-Banderole (Einzelleerung für zusätzliche Behäl-
ter) 

 
Die Müllmarken sind deutlich sichtbar auf den Deckel des Restabfallbehälters zu kle-
ben. Banderolen sind am Griff des Restabfallbehälters anzubringen. Bei Fehlen oder 
Ungültigkeit der Müllmarken oder Banderolen wird der Abfallbehälter nicht geleert. Der 
Nachweis dafür, dass die Müllmarken oder Banderolen ordnungsgemäß angebracht 
wurden, obliegt dem Überlassungspflichtigen. Bei unbefugter Entfernung der Müllmar-
ken oder Banderolen besteht kein Anspruch auf Ersatz der Kosten oder der Leistung. 

 
 
 

§ 13 
Abfuhr von Abfällen 

 
(1) Der Inhalt des Restabfallbehälters wird 14-täglich eingesammelt. Der für die Abfuhr 

vorgesehene Wochentag wird vom Landkreis bekannt gegeben. Im Einzelfall oder für 
bestimmte Abfuhrbereiche kann ein längerer oder kürzerer Abstand für die regelmäßige 
Abfuhr festgelegt werden. 

 
(2) Die zugelassenen Abfallgefäße müssen von den nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten 

am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr mit geschlossenem Deckel am Rand des Geh-
weges oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am äußersten Straßenrand bereit 
gestellt sein. Fahrzeuge und Fußgänger dürfen nicht behindert oder gefährdet werden. 
Der Landkreis kann in besonders gelagerten Fällen den geeigneten Standort bestim-
men. Die Entleerung muss ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich sein. Nach der 
Entleerung sind die Abfallgefäße wieder zu entfernen. Nicht zugelassene Gefäße dür-
fen nicht zur Abfuhr bereitgestellt werden. Abfallbehälter, die mit Müllmarken gekenn-
zeichnet sind, dürfen innerhalb des 14-täglichen Abfuhrzeitraums nicht mehrmals be-
reitgestellt werden. 

 
(3) Umleerbehälter mit 1.100 l Füllraum sind so aufzustellen, dass sie ohne Schwierigkei-

ten und Zeitverlust entleert oder abgeholt werden können. Die vorgesehenen Stand-
plätze müssen einen festen Untergrund und einen verkehrssicheren Zugang haben, auf 
dem die Behälter leicht bewegt werden können. Der Landkreis kann im Einzelfall ge-
eignete Standplätze bestimmen. 

 
(4) Sind Straßen, Wege oder Teile davon mit den Sammelfahrzeugen nicht befahrbar oder 

können Grundstücke nur mit unverhältnismäßigem Aufwand angefahren werden, so 
haben die Verpflichteten nach § 3 Abs. 1 und 2 die Abfallgefäße an eine durch die 
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Sammelfahrzeuge jederzeit erreichbare Stelle zu bringen. Gleiches gilt für Straßen, die 
wegen Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften nicht angefahren werden können. 

 
 
 

§ 14 
Sonderabfuhren 

 
(1) 1. Sperrmüll aus Haushaltungen wird auf Abruf abgefahren. Jeder Haushalt erhält pro 

Jahr eine Abrufkarte. Altholz wird im Rahmen der Sperrmüllabfuhr getrennt vom üb-
rigen Sperrmüll eingesammelt. 

 
2. Sperrmüll (einschließlich Altholz) wird nur bis zu einer Gesamtmenge von 2 Kubik-

meter pro Abrufkarte abgefahren. Einzelstücke dürfen ein Gewicht von 50 kg und 
die Abmessungen von 0,60 m x 1,20 m x 2,00 m nicht überschreiten. 

 Pro Abrufkarte werden nicht mehr als 5 Autoreifen ohne Felgen abgefahren. 
 

3. Unabhängig davon kann Sperrmüll aus Haushaltungen nach vorheriger Anforderung 
im Rahmen der Express-Sperrmüllabfuhr gegen Gebühr abgeholt werden. Die Ex-
press-Sperrmüllabfuhr erfolgt innerhalb der nächsten drei Werktage beginnend ab 
dem Werktag nach der Anmeldung.  
Es ist nicht möglich, pro Haushalt mehrere Express-Sperrmüllabfuhren gleichzeitig 
zu bestellen. 
Abs. 1 Ziffer 2 gilt entsprechend. 

 
4. Sperrmüll aus Haushaltungen, der nicht von der öffentlichen Müllabfuhr abgefahren 

wird, ist vom Überlassungspflichtigen selbst bei den Abfallentsorgungsanlagen des 
Landkreises anzuliefern oder anliefern zu lassen. 

 
5. Sperrmüll aus Arbeitsstätten hat der Inhaber selbst bei den Abfallentsorgungsanla-

gen des Landkreises anzuliefern oder anliefern zu lassen. 
 
(2) Elektro-, Elektronikaltgeräte im Sinne von § 3 Abs. 3 ElektroG werden bei Haushaltun-

gen auf Abruf abgefahren. Nachtspeicherheizgeräte werden nicht abgeholt. 
 
(3)   1. Schrott aus Haushaltungen wird nach einem vom Landkreis rechtzeitig bekannt ge-

gebenen Abfuhrsystem getrennt von anderen Abfällen 1-mal jährlich eingesammelt. 
 

2. Schrott wird nur bis zu einer Gesamtmenge von 2 Kubikmeter pro Haushalt abgefah-
ren. Einzelstücke dürfen ein Gewicht von 50 kg und die Abmessungen von                   
0,60 m x 1,20 m x 2,00 m nicht überschreiten. 

 
(4)   1. Garten- und Parkabfälle aus Haushaltungen werden nach einem vom Landkreis 

rechtzeitig bekannt gegebenen Abfuhrsystem getrennt von anderen Abfällen 5 mal 
im Jahr (zwischen März und November) eingesammelt. 

 
2. Die Abfälle müssen gebündelt bereitgestellt werden. Bündel dürfen eine Länge von   

2 m nicht überschreiten. Abfälle, die nicht gebündelt werden können, sind in den 
vom Landkreis ausgegebenen Papiersäcken bereitzustellen. 

 
3. Baumstümpfe, Wurzelstöcke und Äste mit mehr als 10 cm Durchmesser werden 

nicht eingesammelt, sondern sind auf der Deponie Stadler anzuliefern oder anliefern 
zu lassen. 
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(5) Abfälle nach Abs. 1 - 4 dürfen frühestens zwei Tage vor dem bekannt gegebenen Son-
derabfuhrtermin bereitgestellt werden. Die Abfälle müssen so bereitgestellt sein, dass 
Fahrzeuge oder Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden. Die Abfuhr muss 
ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich sein. Sofern erforderlich, kann der Land-
kreis den Ort der Bereitstellung bestimmen. 

 
(6) Im Übrigen gelten für das Einsammeln des Sperrmülls und des Altholzes, des Schrotts, 

der Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie der Garten- und Parkabfälle die Vorschriften 
des § 13 Abs. 2 und 4 entsprechend. 

 
 
 

§ 15 
Einsammeln von Gewerbeabfällen 

 
Das Einsammeln von Gewerbeabfällen kann der Landkreis im Einzelfall regeln, soweit es 
die besonderen Verhältnisse beim Überlassungspflichtigen erfordern. Ist keine abweichen-
de Regelung getroffen, gelten für die hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle die für die Abfuhr 
des Hausmülls maßgebenden Vorschriften entsprechend. 
 
 
 

§ 16 
Störungen der Abfuhr 

 
(1) Können die in §§ 13 bis 15 genannten Abfälle aus einem vom Landkreis nicht zu ver-

tretenden Grund nicht abgefahren werden, so gibt der Landkreis einen Ersatztermin 
bekannt. 

 
(2) Bei Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen oder Ausfällen der Abfuhr in-

folge von Störungen im Betrieb, wegen betriebswichtiger Arbeiten oder wegen Umstän-
den, auf die der Landkreis keinen Einfluss hat, besteht kein Anspruch auf Beseitigung, 
Schadensersatz oder Gebührenermäßigung. 

 
 
 

§ 17 
Durchsuchung der Abfälle und Eigentumsübergang 

 
(1) Zur Abfuhr bereitgestellte oder dem Landkreis in aufgestellten Sammelbehältern über-

lassene Abfälle dürfen von Unbefugten nicht durchsucht und nicht entfernt werden. Die 
Aneignung gebrauchsfähiger Gegenstände aus dem bereitgestellten Sperrmüll ist zu-
lässig. Für die Wahrung der Vertraulichkeit, z. B. bei persönlichen Papieren, übernimmt 
der Landkreis keine Verantwortung. 

 
(2) Die Abfälle gehen mit dem Verladen auf das Sammelfahrzeug oder mit der Überlas-

sung an einem jedermann zugänglichen Sammelbehälter oder einer sonstigen Sam-
meleinrichtung in das Eigentum des Landkreises über. Werden Abfälle durch den Be-
sitzer oder für diesen durch einen Dritten zu einer Abfallentsorgungsanlage des Land-
kreises gebracht, so geht der Abfall mit dem gestatteten Abladen in das Eigentum des 
Landkreises über. Der Landkreis ist nicht verpflichtet, Abfälle nach verlorenen oder 
wertvollen Gegenständen zu durchsuchen. 
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III. E n t s o r g u  n g   d e r   A b f ä l l e 
 
 
 

§ 18 
Abfallentsorgungsanlagen 

 
(1) Der Landkreis stellt die erforderlichen Anlagen für die Entsorgung der in seinem Gebiet 

angefallenen und überlassenen Abfälle den Kreiseinwohnern und den ihnen nach § 16 
Abs. 2 und 3 LKrO gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen im Rahmen 
der Benutzungsordnungen zur Verfügung. 

 
Der Landkreis erlässt für seine Abfallentsorgungsanlagen Benutzungsordnungen. 

 
(2) Der Landkreis ist berechtigt, Abfälle einer bestimmten Entsorgungsanlage zuzuweisen, 

falls dies aus Gründen einer geordneten Betriebsführung notwendig ist. 
 
(3) Bei Einschränkungen oder Unterbrechungen der Entsorgungsmöglichkeiten auf den 

Abfallanlagen infolge von Störungen im Betrieb, wegen betriebswichtiger Arbeiten, ge-
setzlicher Feiertage oder wegen Umständen, auf die der Landkreis keinen Einfluss hat, 
steht den Verpflichteten nach § 3 Abs. 1 oder 2, den Gemeinden sowie Dritten kein An-
spruch auf Anlieferung oder auf Schadensersatz zu. 

 
(4) Die Benutzer der Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises haften für Schäden, die 

durch eine unsachgemäße oder eine den Bestimmungen dieser Satzung oder einer 
nach Absatz 1 erlassenen Benutzungsordnung widersprechende Benutzung entstehen. 
Die Benutzer haben den Landkreis auch von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 

 
(5) Bei Verstößen gegen die Abfallwirtschaftssatzung oder gegen die einschlägige Benut-

zungsordnung ist der Landkreis berechtigt, den Anlieferern die Benutzung seiner Ab-
fallentsorgungsanlagen zu untersagen. 

 
 
 

§ 19 
Benutzung der Entsorgungsanlagen durch Selbstanlieferer 

 
(1) Die Kreiseinwohner und die ihnen nach § 16 Abs. 2 und 3 LKrO gleichgestellten Perso-

nen und Personenvereinigungen sind berechtigt, Abfälle, die nicht der Abfuhr durch 
den Landkreis unterliegen, Erdaushub und Bauschutt sowie Sperrmüll nach Maßgabe 
dieser Satzung und der Benutzungsordnung selbst anzuliefern (Selbstanlieferer) oder 
durch Beauftragte anliefern zu lassen. 

 
(2) Abfälle zur Verwertung, die nach § 9 getrennt von anderen Abfällen einzusammeln 

sind, sowie schadstoffbelastete Abfälle (§ 5 Abs. 7), werden nicht zur Beseitigung an-
genommen. Sie sind von den Verpflichteten nach § 3 Abs. 1 und 2 oder durch Beauf-
tragte zu den vom Landkreis dafür jeweils bestimmten Anlagen (vom Landkreis betrie-
bene oder ihm zur Verfügung stehende stationäre Sammelstellen und Abfallentsor-
gungsanlagen einschließlich Zwischenlager, Einrichtungen Privater, die sich gegenüber 
dem Landkreis zur Rückführung der angelieferten Stoffe in den Wirtschaftskreislauf 
verpflichtet haben) zu bringen. Der Landkreis informiert die Selbstanlieferer durch Be-
kanntgabe und auf Anfrage über die Anlagen im Sinne des Satzes 2. Er kann die 
Selbstanlieferung durch Anordnung für den Einzelfall abweichend von den Sätzen 1 
und 2 regeln. 



 21

 
(3) Selbstanlieferer haben Abfälle beim Müllheizkraftwerk nach folgenden Fraktionen ge-

trennt anzuliefern: 
 

1. nicht verwertbarer Restmüll (fest und brennbar) 
2. getrockneter Klärschlamm (mind. 80 % Trockensubstanz) 
3. Sortierreste aus Sortieranlagen 

 
(4) Abfälle, die bei Bau- und Abbruchmaßnahmen anfallen und nicht nach § 4 von der Ab-

fallentsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen sind, sind bei den vom Landkreis 
dafür bestimmten Anlagen nach folgenden Fraktionen getrennt anzuliefern: 
 
1. nicht verunreinigter Erdaushub 

Ablagerung auf der Deponie Geyrenwald, Ottenbach  
 
2. Baustellenabfälle  

Die wiederverwertbaren Bestandteile sind herauszutrennen und einer Wiederverwer-
tung zuzuführen. Der Restmüll ist geordnet zu entsorgen. 

 
3. Sonstige Abfälle 

 
Die Entsorgungszuständigkeit des Verbandes Region Stuttgart für mineralische Abfälle 
der Deponieklasse II sowie verunreinigten Erdaushub und der Firma ETG für minerali-
sche Abfälle zur Beseitigung der Deponieklasse I bleibt unberührt. 

 
(5) Die Abfallanlieferung ist, wenn eine Nachweispflicht nach der Verordnung über Verwer-

tungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung) besteht, nur mit einem gülti-
gen Vereinfachten Entsorgungsnachweis (VEN) bzw. nach Anordnung der zuständigen 
Behörde mit einem Entsorgungsnachweis (EN) zulässig. 

 
(6) Die Anlieferung soll in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen. Werden offene Fahrzeuge 

verwendet, so müssen die Abfälle gegen Herunterfallen gesichert sein. Erhebliche Be-
lästigungen, insbesondere durch Geruch, Staub oder Lärm, dürfen nicht auftreten. 

 
 
 
 
 
 
IIIa. H ä r t e f ä l l e 
 
 
 

§ 19a 
Befreiungen 

 
(1) Der Landkreis kann im Einzelfall auf Antrag von den Bestimmungen über die Art und 

Weise der Überlassung Befreiung erteilen, wenn die Durchführung einer Vorschrift zu 
einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit öffentli-
chen Belangen vereinbar ist. 

 
(2) Die Befreiung darf nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt werden. Eine auf Zeit erteilte 

Befreiung kann vor Ablauf der Zeit aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit widerru-
fen werden. 

 



 22

 
 
IV. B e n u t z u n g s g e b ü h r e n 
 
 
 

§ 20 
Grundsatz, Umsatzsteuer 

 
(1) Der Landkreis erhebt zur Deckung seines Aufwands für die Entsorgung von Abfällen 

Benutzungsgebühren. 
 
(2) Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Gebühren zugrunde 

liegen, umsatzsteuerpflichtig werden, tritt zu diesen noch die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

 
 
 

§ 21 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner für Gebühren nach § 22 sind die Verpflichteten nach § 3 Abs. 1  

und 2. 
 
(2) Gebührenschuldner für die Gebühren nach § 23 ist der Anlieferer. Der Abfallerzeuger 

haftet für die Gebührenschuld mit. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) Soweit der Landkreis die Bemessungsgrundlagen für die Gebühr nicht ermitteln oder 

berechnen kann, schätzt er sie. Dabei werden alle Umstände berücksichtigt, die für die 
Schätzung von Bedeutung sind. 

 
 
 

§ 22 
Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Abfällen, die der Landkreis einsammelt 

 
(1) Die Gebühren für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen werden als 

Jahresgebühr und als Behältergebühr erhoben. 
 
(2) Die Jahresgebühr wird nach der Zahl der zum Zeitpunkt des Entstehens der Gebühren-

schuld (§ 24 Abs. 1) zu einem Haushalt gehörenden Personen bemessen. Einen Haus-
halt bilden alle Personen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften. Wer allein wirt-
schaftet, bildet einen eigenen Haushalt. Als Haushalt gelten auch die einzelnen Mitglie-
der von Wohngemeinschaften und Untermieter sowie Wohnheimbewohner, wenn sie 
allein wirtschaften. Maßgeblich ist das Vorhandensein einer Kochmöglichkeit. Grund-
sätzlich erfolgt die Gebührenveranlagung für den Hauptwohnsitz im Landkreis. 



 23

 
a) Die Jahresgebühren betragen jährlich bei 
 

Zahl der Haushalts-  
angehörigen 

 
1 Person 66,60 € 
2/3 Personen 106,20 € 
4 und mehr Personen 122,40 € 

 
b) Die Behältergebühren betragen jährlich 

 
für 120 l-Restabfallbehälter 60,00 € 
für 240 l-Restabfallbehälter  120,00 € 
für 1.100 l-Umleerbehälter 549,60 € 

 
c) Für die Bereitstellung zusätzlicher Restabfallbehälter können Müllmarken für das 

ganze Jahr oder Banderolen für Einzelleerungen erworben werden. 
 

Gebühren für zusätzliche Müllmarken richten sich nach § 22 Abs. 2 b. 
 

Gebühren für Einzelleerungen (Banderolen): 
für 120 l-Restabfallbehälter  2,50 €/Leerung 
für 240 l-Restabfallbehälter 5,00 €/Leerung 
für 1.100 l-Umleerbehälter 22,90 €/Leerung 

 
(3) Die Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Abfällen, die nach § 5 Abs. 4 und 5 

als Gewerbeabfälle oder als hausmüllähnliche Gewerbeabfälle gelten, werden als Jah-
resgebühr und als Behältergebühr erhoben.  
 
a) Die Jahresgebühr beträgt für jede Arbeitsstätte 122,40 € soweit nichts anderes be-

stimmt ist. 
Bei nachgewiesener 1-Personenarbeitsstätte beträgt die Jahresgebühr 66,60 €.  

 
b) Die Behältergebühren betragen jährlich 

 
für 120 l-Restabfallbehälter  60,00 € 
für 240 l-Restabfallbehälter  120,00 € 

 
c) Bei Bereitstellung zusätzlicher Restabfallbehälter gilt Abs. 2c) entsprechend. 
 
d) Bei Saisonarbeitsstätten werden auf Antrag die Gebühren entsprechend dem Be-

triebszeitraum festgesetzt. Für jeden vollen Monat des Betriebszeitraums wird ein 
Zwölftel der Gebühren erhoben.  

 
e) Kleingewerbebetriebe, die nachweislich von einer Person ausschließlich in der Woh-

nung ohne besonders dafür genutzte Betriebsräume betrieben werden, sind auf An-
trag von der Erhebung der Jahresgebühr ausgenommen. 

 
(4) Ist die Abfallentsorgung wegen der besonderen Lage des Grundstücks aus techni-

schen oder betriebswirtschaftlichen Gründen nur mit unverhältnismäßig hohen Auf-
wendungen möglich, kann zur Behältergebühr ein Zuschlag erhoben werden. Dieser 
wird entsprechend den höheren Aufwendungen im Einzelfall festgelegt. 

 
(5) Die Gebühr für eine Express-Sperrmüllabfuhr beträgt 41,00 Euro. 
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§ 23 
Gebühren bei der Selbstanlieferung von Abfällen 

 
(1) Bei der Selbstanlieferung von Abfällen werden die Gebühren nach dem Gewicht der 

angelieferten Abfälle bemessen. Ist ein Wiegen nicht möglich, werden die Gebühren 
nach der Nutzlast des Fahrzeuges bemessen. 

 
(2) 1. Sie betragen bei Anlieferung beim Müllheizkraftwerk   je Tonne 

für 
a) nicht verwertbaren Restmüll (fest und brennbar) 
b) getrockneten Klärschlamm (mindestens 80% Trockensubstanz)  
c) Sortierreste aus Sortieranlagen       

      jeweils 208,00 € 
 

Die Mindestgebühr beträgt bei den unter Abs. 2 Nr. 1 a) - c) genannten Abfällen      
10,00 €. 

 
2. Werden Abfälle zur Beseitigung und Verwertung gemischt angeliefert, so wird ein 

Zuschlag von 50% auf die Gebühr nach Abs. 2 erhoben, sofern eine Trennung nach 
Abfällen zur Verwertung und Abfällen zur Beseitigung nicht mehr möglich ist. 

 
(3) Für die Anlieferung einer Kleinmenge von Abfällen zur Beseitigung aus Haushaltun-

gen im Wertstoffzentrum beim Müllheizkraftwerk bis 0,5 cbm wird eine Gebühr von 
10,00 € erhoben. Bei Überschreiten dieser Menge ist § 23 Abs. 2 entsprechend an-
zuwenden. 

 
(4) 1. Abfälle zur Verwertung werden in den Wertstoffhöfen gebührenfrei angenommen. 

2. Für die Anlieferung von Erdaushub/Bauschutt aus Haushaltungen (max. 0,5 cbm) in   
den Wertstoffhöfen wird eine Gebühr von 5,00 € erhoben. 

 
(5) Bei Anlieferung von Abfällen auf den Deponien betragen 

die Benutzungsgebühren       je Tonne 
für 
a) nicht verunreinigten Erdaushub 6,14 € 
b) Garten- und Parkabfälle (ohne solche nach Abs. 5 c) 20,45 € 
c) Wurzelstöcke, Baumstümpfe und Äste mit mehr als 10 cm  

Durchmesser 25,56 € 
 

Bei den vorstehend genannten Abfällen beträgt die Mindestgebühr 2,50 €. 
 
Garten- und Parkabfälle aus Privathaushaltungen mit Ausnahme solcher nach          
Abs. 5 c) werden gebührenfrei angenommen.  
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§ 24 

Beginn und Ende des Benutzungsverhältnisses,  
Festsetzung, Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt nach der Anmeldung oder Anzeige des Verpflichte-

ten oder Berechtigten nach § 8 Abs. 2 oder 3 mit der erstmaligen Übergabe oder Über-
sendung der Müllmarke, soweit sich nicht durch eine erstmalige tatsächliche Inan-
spruchnahme der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung ein früherer Zeitpunkt er-
gibt. Das Benutzungsverhältnis endet mit der schriftlichen Abmeldung und der Rückga-
be der gültigen Müllmarke. 

 
(2) Die Jahresgebühren und die Behältergebühren (§ 22 Abs. 2a, b und Abs. 3a, b) wer-

den durch Gebührenbescheid festgesetzt.  
 Bei diesen Gebühren entsteht die Gebührenschuld jeweils am 1. Januar. Beginnt das 

Benutzungsverhältnis im Laufe des Jahres, so entsteht die Gebührenschuld mit dem 1. 
Tag des auf den Beginn des Benutzungsverhältnisses folgenden Kalendermonats. In 
diesen Fällen wird für jeden vollen Kalendermonat ein Zwölftel der Gebühren erhoben. 
Dies gilt nicht für die Fälle, bei denen das Benutzungsverhältnis unmittelbar am ersten 
Tag des Kalendermonats beginnt. Hier entsteht die Gebührenschuld bereits am ersten 
Tag des laufenden Kalendermonats.  

 Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids zur Zahlung fällig.  
Der Gebührenschuldner erhält eine Müllmarke, die zur Kennzeichnung auf den Restab-
fallbehälter zu kleben ist. 
 

(3) Verpflichtete nach § 3 Abs. 1 oder 2, die bis zum 1. Mai des Kalenderjahres noch kei-
nen Gebührenbescheid erhalten haben, haben dies dem Landkreis bis spätestens 15. 
Mai des Kalenderjahres mitzuteilen. 

 
(4) Die Behältergebühren nach § 22 Abs. 2c und 3c sind beim Erwerb von Müllmarken o-

der Banderolen zu entrichten, die zur Leerung am Abfallbehälter anzubringen sind. Sie 
entstehen beim Erwerb der Müllmarken oder Banderolen und sind sofort zur Zahlung 
fällig.  

 
(5) Bei sonstigen Gebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 

öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung. Die Gebühren sind sofort zur Zahlung fällig, 
sofern sie nicht durch Gebührenbescheid erhoben werden. Im anderen Fall sind sie 
zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. 

 
 
 

§ 25 
Änderungen in der Gebührenpflicht und Gebührenerstattung 

 
(1) Treten im Laufe des Jahres Änderungen bei den Bemessungsgrundlagen ein, werden 

die Gebühren, beginnend mit dem 1. Tag des auf die Änderung folgenden Kalender-
monats, neu festgesetzt. 

 
(2) Die Gebührenpflicht endet grundsätzlich mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem 

das Benutzungsverhältnis endet. Dies gilt nicht für die Fälle, bei denen das Benut-
zungsverhältnis unmittelbar am ersten Tag des Kalendermonats endet. Hier endet die 
Gebührenpflicht bereits am letzten Tag des vorangegangenen Kalendermonats. Zuviel 
entrichtete Gebühren werden auf Antrag erstattet. 
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(3) Der Gebührenschuldner darf Gebühren mit Forderungen gegen den Landkreis nicht 
aufrechnen. 
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V. S c h l u s s b e s t i m m u n g e n 
 
 
 

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 30 Abs. 1 Nr. 4 LAbfG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. den Vorschriften über den Anschlusszwang und die Überlassungspflicht nach § 3 
Abs. 1 und 2 zuwider handelt; 

2. als Verpflichteter oder als Anlieferer entgegen § 4 Abs. 3 nicht gewährleistet, dass 
die nach § 4 Abs. 1 oder 2 oder nach § 8 Abs. 4 ausgeschlossenen Stoffe nicht 
dem Landkreis zur Entsorgung überlassen werden; 

3. den Auskunfts- und Erklärungspflichten nach § 6 Abs. 1 nicht, nicht rechtzeitig, 
nicht vollständig oder mit unrichtigen Angaben nachkommt oder dem Beauftragten 
des Landkreises entgegen § 6 Abs. 3 den Zutritt verwehrt; 

4. entgegen §§ 9, 11 oder 15 Satz 2 getrennt bereitzustellende oder getrennt zu 
Sammelbehältern / stationären Sammelstellen zu bringende Abfälle anders als in 
der vorgeschriebenen Weise bereitstellt oder anliefert oder entgegen § 9 Abs. 2 
den Anweisungen des Wertstoffhofpersonals keine Folge leistet, 

5. entgegen § 10 Abfälle anders als dort vorgeschrieben entsorgt, soweit der Verstoß 
nicht nach § 326 StGB strafbar ist; 

6. als Verpflichteter entgegen § 12 Abs. 1, 2 oder 3 Abfallgefäße nicht oder nicht in 
der vorgeschriebenen Zahl oder Größe beschafft, unterhält oder vorhält; 

7. entgegen § 12 Abs. 5 die Müllmarken oder Banderolen nicht am Abfallbehälter an-
bringt;  

8. als Verpflichteter entgegen § 13 Abs. 2 bis 4 Abfallgefäße oder entgegen § 14 
Abs. 1 bis 6 Abfälle nicht in der vorgeschriebenen Weise bereitstellt; 

9. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 Abfälle durchsucht oder entfernt; 
10. entgegen § 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 und § 18 Abs. 1 Abfälle, die außerhalb des 

Landkreises angefallen sind, auf einer Entsorgungsanlage des Landkreises ohne 
dessen ausdrücklicher Zustimmung anliefert oder ablagert oder eine solche uner-
laubte Anlieferung oder Ablagerung veranlasst; 

11. als Verpflichteter oder Beauftragter entgegen § 19 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3, 4 oder 5 
Abfälle anliefert; 

12. entgegen § 12 Abs. 3 unbefugt fremde Abfallbehälter benutzt; 
13. entgegen § 24 Abs. 3 nicht mitteilt, dass er keinen Gebührenbescheid erhalten hat; 
14. als Grundstückseigentümer entgegen § 12 Abs. 1 die Aufstellung eines 1.100 l 

Umleerbehälters nicht anzeigt. 
15. im Wertstoffzentrum beim MHKW oder den Wertstoffhöfen Restmüll oder Bau-

schutt anliefert, ohne bei der Anlieferung die Gebühren nach § 23 Abs. 3 und 4 zu 
entrichten. 

 
Die Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 können gemäß § 30 Abs. 2 LAbfG mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 
 

(2) Ordnungswidrig nach § 8 Abs.2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig den Auskunftspflichten nach § 6 Abs. 1 nicht nachkommt und es dadurch ermög-
licht, eine Abgabe zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen 
(Abgabengefährdung).  

 
(3) Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere § 326 Abs. 1 StGB sowie § 61 

Abs. 1 und 2 KrW-/AbfG, bleiben unberührt. 
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§ 27 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten   

 
(1) Die Satzung tritt zum 01.01.2007 in Kraft. *) 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises vom 15.11.1996 in der 

Fassung vom 22.07.2005 außer Kraft. *) 
 
 
 
*) Anmerkung 
 
Die Daten beziehen sich auf die ursprüngliche Fassung der Satzung. 
 
Die hier vorliegende Fassung der Satzung ist ab 01.01.2009 gültig. 
Die Änderungssatzungen vom 19.10.2007 und vom 24.10.2008 sind eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


